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Änderungssatzung 
vom 17. Juni 2019 

zur Betriebssatzung des Abwasserwerkes der Stadt Emsdetten 
in der Fassung des I. Nachtrages 

vom 15. Dezember 2010 
 
 
 
 
Aufgrund der §§ 7 und 114 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666/ SGV NRW 2023), zuletzt geän-
dert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 (GV. NRW. S. 759, ber. 2019 S. 23) 
in Kraft getreten am 1. Januar 2019, in Verbindung mit der Eigenbetriebsverordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen – EigVO – vom 16.11.2004 – GV NRW S. 644, ber. 2005 S. 15, Artikel 
26 des Gesetzes vom 8. Juli 2016 (GV. NRW. S. 559), in Kraft getreten am 16. Juli 2016 hat der 
Rat der Stadt Emsdetten in seiner Sitzung am 6. Juni 2019 folgende Betriebssatzung beschlos-
sen: 

 
 

§ 2 Betriebsleitung erhält folgende Fassung: 
 
(1) Zur Leitung des Abwasserwerkes wird ein Betriebsleiter/eine Betriebsleiterin und zwei 

stellvertretende Betriebsleiter/ Betriebsleiterinnen bestellt. Solange ein Betriebslei-
ter/eine Betriebsleiterin nicht bestellt ist, nimmt der Bürgermeister/die Bürgermeisterin, 
diese Aufgabe wahr.  

 
(2) Das Abwasserwerk wird von dem Betriebsleiter/der Betriebsleiterin selbständig geleitet, 

soweit nicht durch Gemeindeordnung, Eigenbetriebsverordnung oder diese Satzung etwas 
anderes bestimmt ist. 

 Dem Betriebsleiter/der Betriebsleiterin obliegt insbesondere die laufende Betriebsfüh-
rung. Dazu gehören alle Maßnahmen, die zur Aufrechterhaltung des einwandfreien Betrie-
bes laufend notwendig sind, insbesondere der innerbetriebliche Personaleinsatz, Anord-
nung der notwendigen Instandhaltungsarbeiten und der laufenden Erweiterungen, Be-
schaffung von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sowie Investitionsgütern des laufenden Be-
darfs, die Ersatzbeschaffung von Betriebsmitteln sowie der Abschluss von Werk- und 
Dienstleistungsverträgen mit Tarif- und Sonderkunden. 

 Die stellvertretenden Betriebsleiter/ Betriebsleiterinnen vertreten jeweils selbstständig 
den Betriebsleiter/die Betriebsleiterin bei Verhinderung. Sie gehören nicht ständig der 
Betriebsleitung an. 

 
(3) Der Betriebsleiter/die Betriebsleiterin ist für die wirtschaftliche Führung des Abwasser-

werkes verantwortlich und hat die Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Ge-
schäftsleiters/in anzuwenden. Für Schäden haftet der Betriebsleiter/die Betriebsleiterin 
entsprechend den Vorschriften des § 48 des Beamtenstatusgesetzes und 81 des Landesbe-
amtengesetzes NW. 

 
(4) Der Betriebsleiter/die Betriebsleiterin nimmt an den Beratungen des Betriebsausschusses 

teil. 
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Inkrafttreten 

 
Die Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
Emsdetten, 6. Juni 2019 
 
 
 
gez. Georg Moenikes     gez. Monika Fontein 
Bürgermeister      Schriftführerin 
 

 

 
Vorstehende Änderungssatzung zur Betriebssatzung des Abwasserwerkes der Stadt 
Emsdetten in der Fassung des I. Nachtrages wird gem. § 7 Abs. 4 der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14. Juli 1994 (GV. NRW S. 666/SGV NW 2023), zuletzt geändert durch Artikel 15 des 
Gesetzes vom 23. Januar 2018 (GV. NRW S. 90), in Verbindung mit § 15 der Hauptsat-
zung für die Stadt Emsdetten vom 2. März 2006 in der Fassung der 6. Ergänzung vom 
22. November 2018 öffentlich bekanntgemacht. 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
der GO NW gegen diese Satzung nach Ablauf eines Jahres nach der Bekanntmachung 
nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigever-

fahren wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
Emsdetten, 17. Juni 2019 
 
 
 

      gez. Georg Moenikes 
       Bürgermeister 
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2.4 Parkgebührenordnung 
 

 

 
 

 
Gebührenordnung 

für Parkscheinautomaten im Gebiet der Stadt Emsdetten 
(Parkgebührenordnung) 

vom 17.06.2019 
 

 
 

Aufgrund des § 6 a Abs. 6 und 7 des Straßenverkehrsgesetzes (StVG) vom 05.03.2003 
(BGBl. I, S. 310, 919) und des § 1 der Verordnung über die Ermächtigung zum Erlass 
von Gebührenordnungen nach § 6 a Abs. 6 und 7 des Straßenverkehrsgesetzes vom 
04.02.1981 (GV NRW S. 48) in Verbindung mit § 38 Buchstabe b des Ordnungsbehörden-
gesetzes (OBG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13.05.1980 (GV NRW S.528) 
jeweils in der bei Erlass dieser Gebührenordnung geltenden Fassung hat der Rat der 
Stadt Emsdetten in seiner Sitzung am 06.06.2019 folgende Änderung der Gebühren-
ordnung beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
(1) Soweit das Parken auf öffentlichen Wegen und Plätzen nur während des Laufs 

eines Parkscheinautomaten zur Überwachung der Parkzeit zulässig ist, werden 
Gebühren nach Maßgabe dieser Parkgebührenordnung erhoben. Um die Nutzung 
des Parkraumes auf öffentlichen Wegen und Plätzen durch eine möglichst große 
Anzahl von Verkehrsteilnehmern zu gewährleisten, werden die Gebühren 
entsprechend dem Wert des Parkraumes für den Benutzer nach Maßgabe des 
Absatzes 2 festgesetzt.  

 
(2) Für Kurzzeitparker, die nicht länger als 12 Minuten parken, wird keine Gebühr 

erhoben. Für Parkraumnutzer, die länger als 12 Minuten parken, wird für die 
Parkräume im Stadtkern innerhalb des Straßenringes Wilhelmstraße, Elbersstraße, 
In der Lauge, Mühlenstraße, Buckhoffstraße sowie für die Parkräume an der dem 
Stadtkern zugewandten Seite der vorgenannten Straßen ab Beginn des 
Parkvorgangs eine Gebühr von 0,10 € je angefangene 6-Minuten-Parkzeit 
festgesetzt. Die Höchstparkdauer beträgt 2 Stunden. 

 
(3) Fahrzeuge im Sinne des § 9a Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) können auf 

allen gebührenpflichtigen Stellplätzen im öffentlichen Straßenraum kostenlos 
parken. Die gebührenfreie Parkdauer ist auf die Höchstparkdauer von 2 Stunden 
beschränkt. Die Parkdauer ist durch Auslage einer Parkscheibe nachzuweisen. Die 
von der Parkregelung begünstigten Fahrzeuge müssen mit einem Kennzeichen für 
elektrisch betriebene Fahrzeuge nach § 9a FZV versehen sein. 

 
(4) Inhaber einer Ehrenamtskarte sind von den Parkgebühren nach Absatz 2 befreit. 

Die Ehrenamtskarte ist im Original gut sichtbar hinter der Frontscheibe auszu-
legen. Die Einhaltung der Höchstparkdauer ist durch Auslage einer Parkscheibe 
nachzuweisen. 
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2.4 Parkgebührenordnung 
 

 

 
 

§ 2 
 

Diese Gebührenordnung tritt mit dem Tage der Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig 
tritt die Gebührenordnung vom 15.08.2018 außer Kraft. 
 
 
Emsdetten, 6. Juni 2019 
 
 
gez. Georg Moenikes      gez. Monika Fontein 
Bürgermeister      Schriftführerin 
 
 
 
Vorstehende Gebührenordnung für Parkscheinautomaten im Gebiet der Stadt 
Emsdetten (Parkgebührenordnung) wird gem. § 7 Abs. 4 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 
1994 (GV. NRW S. 666/SGV NW 2023), zuletzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes 
vom 23. Januar 2018 (GV. NRW S. 90), in Verbindung mit § 15 der Hauptsatzung für die 
Stadt Emsdetten vom 2. März 2006 in der Fassung der 6. Ergänzung vom 22. November 
2018 öffentlich bekanntgemacht. 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
der GO NW gegen diese Satzung nach Ablauf eines Jahres nach der Bekanntmachung 
nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 

Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
Emsdetten, 17. Juni 2019 
 
 
 

      gez. Georg Moenikes 
       Bürgermeister 
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Bekanntmachung  
 

Bebauungsplan Nr. 14 " Lönsstraße/Blumenstraße/Grevener Damm", 

5. Änderung 
 

Satzungsbeschluss gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) 

 
Der Rat der Stadt Emsdetten hat in seiner Sitzung am 06. Juni 2019 aufgrund der §§ 7 und 41 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S.666), zuletzt geändert durch Art. 1 2. NKF-
WeiterentwicklungsG vom 18. Dezember 2018 (GV. NRW. S. 759), gemäß § 10 BauGB in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634) folgende Beschlüsse 
gefasst: 
 
1. Die zum Bebauungsplanverfahren Nr. 14 " Lönsstraße/Blumenstraße/Grevener Damm ", 5. 

Änderung vorgebrachten Anregungen und Hinweise werden, wie in dieser Beschlussvorlage 
und den Anlagen aufgeführt, abgewogen. 

2. Der Begründung zum Bebauungsplan Nr. 14 " Lönsstraße/Blumenstraße/Grevener Damm ", 
5. Änderung wird zugestimmt.  

3. Der Bebauungsplan Nr. 14 " Lönsstraße/Blumenstraße/Grevener Damm ", 5. Änderung, 
bestehend aus einer Planzeichnung und textlichen Festsetzungen, wird gem. § 10 Abs. 1 
BauGB als Satzung beschlossen. 

 
Das Plangebiet befindet sich im südlichen Stadtgebiet von Emsdetten. Die Entfernung zur 
Innenstadt beträgt ca. 1,7 km Luftlinie. Der Stadtpark mit dem Waldfreibad liegt ca. 200 m 
südlich der zu überplanenden Flächen. 

Die genaue Abgrenzung des Plangebietes ist in der folgenden Abbildung als schwarz- weiß- 
schraffierte Fläche gekennzeichnet, während der Gesamtgeltungsbereich des Planes durch 
eine breite, gerissene Linie dargestellt ist. 

 

 

104



 
 
 
 
 

 
 

Unter Beachtung des § 2 Abs. 4 Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) vom 26. August 
1999 (GV NRW S. 516), zuletzt geändert durch Art. 1 ÄndVO vom 05. November 2015 (GV NRW 
S. 7) wird hiermit der Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes Nr. 14 " 
Lönsstraße/Blumenstraße/Grevener Damm ", 5. Änderung gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in 
Verbindung mit § 15 der Hauptsatzung der Stadt Emsdetten vom 02. März 2006 in der Fassung 
der 6. Ergänzung vom 22. November 2018 öffentlich bekannt gemacht. Mit der 
Veröffentlichung dieser Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Emsdetten tritt der 
Bebauungsplan in Kraft. 

Der Bebauungsplan wird mit den textlichen Festsetzungen und der dazugehörigen Begründung 
von der Stadtverwaltung Emsdetten – Fachdienst 61 Stadtentwicklung und Umwelt, Rathaus, 
Am Markt 1, Zimmer 502, während der Geschäftszeiten (Montag – Freitag: 09.00 – 12.30 Uhr, 
Dienstag 14.00 – 16.00 Uhr, Donnerstag 14.00 – 17.00 Uhr) zu jedermanns Einsicht bereit 
gehalten. Dort werden auch Auskünfte über den Inhalt gegeben. 
 
Der rechtskräftige Bebauungsplan wird mit der Begründung ergänzend auch im Internet unter 
www.emsdetten.de/Bauleitplanung einsehbar sein. 
 
Hinweise: 

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die Entschädigung 
von durch den Bebauungsplan eintretenden Vermögensnachteilen sowie über Fälligkeit und 
das Erlöschen entsprechender Entschädigungsansprüche wird hingewiesen. 

Gemäß § 215 BauGB werden eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, eine 
Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des 
Flächennutzungsplans und beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs unbeachtlich, wenn sie 
nicht innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten der Satzung schriftlich gegenüber der 
Gemeinde geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung der Vorschriften 
oder den Mangel der Abwägung begründet, ist darzulegen. 

Ferner wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 7 Abs. 6 GO NW die Verletzung von Verfahrens- 
und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) gegen 
diese Satzung nach Ablauf eines Jahres nach der Bekanntmachung nicht mehr geltend 
gemacht werden kann, es sei denn 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder eine vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei 

die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 

Emsdetten, den 13. Juni 2019 
 
 
gez. Georg Moenikes 
Bürgermeister 
 

Mit der 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 14 werden die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen für eine Nachverdichtung der wohnbaulichen Nutzung entlang eines 
Teilbereichs der Blumenstraße geschaffen und somit der Nachfrage nach Wohnraum 

Rechnung getragen. 
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Bekanntmachung  
 

Bebauungsplan Nr. 39 " Engelnkamp", 12. Änderung 

Satzungsbeschluss gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) 

 

Der Rat der Stadt Emsdetten hat in seiner Sitzung am 06. Juni 2019 aufgrund der §§ 7 und 41 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S.666), zuletzt geändert durch Art. 1 2. NKF-
WeiterentwicklungsG vom 18. Dezember 2018 (GV. NRW. S. 759), gemäß § 10 BauGB in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634) folgende Beschlüsse 
gefasst: 

1. Die zum Bebauungsplanverfahren Nr. 39 " Engelnkamp", 12. Änderung vorgebrachten 
Anregungen und Hinweise werden, wie in dieser Beschlussvorlage und den Anlagen 
aufgeführt, abgewogen. 

2. Der Begründung zum Bebauungsplan Nr. 39 " Engelnkamp", 12. Änderung wird zugestimmt.  

3. Der Bebauungsplan Nr. 39 " Engelnkamp", 12. Änderung, bestehend aus einer 
Planzeichnung und textlichen Festsetzungen, wird gem. § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung 
beschlossen. 

Das Plangebiet befindet sich im westlichen Stadtgebiet von Emsdetten. Die Entfernung zur 
Innenstadt beträgt ca. 1,2 km Luftlinie. 

Die genaue Abgrenzung des Plangebietes ist in der folgenden Abbildung als schwarz- weiß- 
schraffierte Fläche gekennzeichnet, während der Gesamtgeltungsbereich des Planes durch 
eine breite, gerissene Linie dargestellt ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Mit der 12. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 39 werden die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen für eine Nachverdichtung der wohnbaulichen Nutzung entlang eines 
Teilbereichs des Grünrings geschaffen und somit der Nachfrage nach Wohnraum 
Rechnung getragen. 
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Unter Beachtung des § 2 Abs. 4 Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) vom 26. August 
1999 (GV NRW S. 516), zuletzt geändert durch Art. 1 ÄndVO vom 05. November 2015 (GV NRW 
S. 7) wird hiermit der Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes Nr. 39 " Engelnkamp", 12. 
Änderung gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in Verbindung mit § 15 der Hauptsatzung der Stadt 
Emsdetten vom 02. März 2006 in der Fassung der 6. Ergänzung vom 22. November 2018 
öffentlich bekannt gemacht. Mit der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung im Amtsblatt 
der Stadt Emsdetten tritt der Bebauungsplan in Kraft. 

Der Bebauungsplan wird mit den textlichen Festsetzungen und der dazugehörigen Begründung 
von der Stadtverwaltung Emsdetten – Fachdienst 61 Stadtentwicklung und Umwelt, Rathaus, 
Am Markt 1, Zimmer 502, während der Geschäftszeiten (Montag – Freitag: 09.00 – 12.30 Uhr, 
Dienstag 14.00 – 16.00 Uhr, Donnerstag 14.00 – 17.00 Uhr) zu jedermanns Einsicht bereit 
gehalten. Dort werden auch Auskünfte über den Inhalt gegeben. 
 
Der rechtskräftige Bebauungsplan wird mit der Begründung ergänzend auch im Internet unter 
www.emsdetten.de/Bauleitplanung einsehbar sein. 
 
Hinweise: 

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die Entschädigung 
von durch den Bebauungsplan eintretenden Vermögensnachteilen sowie über Fälligkeit und 
das Erlöschen entsprechender Entschädigungsansprüche wird hingewiesen. 

Gemäß § 215 BauGB werden eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, eine 
Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des 
Flächennutzungsplans und beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs unbeachtlich, wenn sie 
nicht innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten der Satzung schriftlich gegenüber der 
Gemeinde geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung der Vorschriften 
oder den Mangel der Abwägung begründet, ist darzulegen. 

Ferner wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 7 Abs. 6 GO NW die Verletzung von Verfahrens- 
und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) gegen 
diese Satzung nach Ablauf eines Jahres nach der Bekanntmachung nicht mehr geltend 
gemacht werden kann, es sei denn 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder eine vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei 

die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 

 

Emsdetten, den 13. Juni 2019 
 
 
gez. Georg Moenikes 
Bürgermeister 
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